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Abwasserfreie Autowaschanlagen 

Die ausreichende Bereitstellung sauberen Trinkwassers wird in 
den nächsten Jahren eine der größten Herausforderungen in un-
serem Land werden. Entgegen diesen Anforderungen verbrau-

chen allein die ca. 12 000 Autowaschanlagen in der Bundes-
republik Deutschland nach Expertenschätzungen ca. 200 Milliar-
den Liter pro Jahr - genug, um Berlin neun Monate, Hamburg 
eineinhalb Jahre lang mit Trinkwasser zu versorgen. Einige Be-
treiber von Autowaschanlagen haben daher versucht, die im Ab-
wasser vorhandenen Schadstoffe in sog. Emulsions-Spaltanlagen 
zu entfernen, um das Wasser wieder in den Waschkreislauf 
einzubringen. Derartige Anlagen stellen in der Bundesrepublik 
Deutschland den heutigen Stand der Technik dar. Nachteile die-

ser Technologie sind jedoch hohe Entsorgungskosten und die 
schlechte Qualität des aufbereiteten Wassers, so daß laufend wei-

teres Frischwasser (bis 50 %) zugeführt werden muß. Von einem 
„geschlossenen Kreislauf" kann demnach bei dera rtigen Anlagen 

nicht gesprochen werden. Außerdem fließen mit dem Abwasser 

100 000 Tenside in die Klärwerke. 

Bereits im Jahr 1994 wurde von deutschen Ingenieuren die erste 
abwasserfreie Autowaschanlage entwickelt. Dieses neue und 
weltweit einzige Verfahren ermöglicht die abwasserfreie Fahr-
zeugwäsche ohne Anfallen kontaminierter Restsstoffe: Die Koh-
lenwasserstoffe werden durch Mikroorganismen in einem Bio-
physikalischen Reaktor in Luft aufgelöst, so daß nicht nur die an-
fallenden Schlammabfälle nicht mehr als Sondermüll entsorgt 
werden müssen, sondern auch die Wasser- und Entsorgungs-
kosten für diese Anlagen nur einen Bruchteil derer von her-
kömmlichen Autowaschanlagen ausmachen. 
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Trotz der einzigartigen Vorteile dieser Innovation ist das abwas-
serfreie Verfahren von seiten der Bundesregierung noch immer 
nicht als neuester Stand der Technik anerkannt worden. 

Gerade eine auf den Expo rt  technisch hochwertiger Produkte an-
gewiesene Volkswirtschaft wie die der Bundesrepublik Deutsch-
land ist auf ein frühzeitiges Erkennen und Erschließen zukunfts-

trächtiger Technologien und Märkte angewiesen. Neue Techno-
logien können jedoch nur exportiert werden, wenn man sie auch 
im eigenen Land einsetzt und damit Arbeitsplätze schafft und 
sichert. In Zeiten höchster Arbeitslosigkeit kann es sich keine 
Regierung leisten, ökologisch sinnvollen und gleichzeitig wirt-
schaftlichen Technologien den Weg in den Markt zu verwehren. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Ist der Bunderegierung das oben vorgestellte Verfahren einer 
„ abwasserfreien Autowaschanlage " bekannt? 

2. Wie begründet die Bundesregierung ihre Vorgehensweise, 
das neue Verfahren bei den Genehmigungsverfahren für die 
Errichtung und Betreibung von Autowaschanlagen nicht als 
aktuellen Stand der Technik entsprechend den Bestimmungen 
von Anhang 49 der Rechtsverordnung zum Wasserhaushalts-
gesetz zugrunde zu legen? 

3. Plant die Bundesregierung, diesen Schritt in nächster Zeit 
nachzuholen? 

4. a) Sind der Bundesregierung Untersuchungen über den An-
fall stark kontaminierter Koaleszenz- und Leichtflüssig-
keitsabscheiderinhalte durch Autowaschanlagen, welche 
laut Abfallschlüssel zu den besonders überwachungsbe-
dürftigen Abfällen zählen, bekannt? 

b) Wenn ja, wie hoch ist der Anfall solcher kontaminierter Ab-
fälle? 

c) Ist der Bundesregierung bekannt, daß das neue Verfahren 
den Anfall derartiger Abfälle vermeidet? 

5. Wie begründet die Bundesregierung die Nachlässigkeit, daß 
die bakteriologische Verseuchung in den Waschanlagen durch 
fehlende oder untaugliche Maßnahmen zu akuten Gefähr-
dungen der Arbeitsplatzsicherung und der Gesundheitsvor-
sorge führt, obwohl der neue Stand der Technik eine Entkei-
mung und damit die Verhinderung von Gesundheitsgefähr-
dungen und Geruchsbelästigung ermöglicht? 

6. Sind der Bundesregierung Untersuchungen über gesund-
heitsgefährdende Auswirkungen von kontaminiertem und 
bakteriologisch verseuchtem Abwasser aus Autowaschanla-
gen bekannt? 

Wenn ja, welche und mit welchen Erkenntnissen? 

7. Wird nach Kenntnis der Bundesregierung die Abwasser-
qualität in Waschanlagen regelmäßig auf Einhalten der um-
weltpolitischen Vorlagen überprüft? 



Deutscher Bundestag - 13. Wahlperiode 	Drucksache 13/8854 

8. Wie hoch sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung die 
jährlichen Kosten für Wasser und Abwasser bei herkömm-
lichen Waschanlagen pro Betreiber? 

9. Wie hoch sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung die 
jährlichen Kosten für Wasser und Abwasser bei Waschanla-
gen, die mit dem sog. Emulsions-Spaltverfahren arbeiten, pro 

Betreiber? 

10. Wie hoch sind nach Erkenntnissen der Bundesregierung die 
jährlichen Kosten für Wasser und Abwasser bei einer ab-
wasserfreien Waschanlage pro Betreiber? 

11. Wie begründet die Bundesregierung die Diskrepanz zwischen 
den derzeit zugrundeliegenden Umweltauflagen für Wasch-
anlagen und den Forderungen des neuen Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes? 

12. Wie beurteilt die Bundesregierung die Tatsache, daß für das 
in Deutschland entwickelte Verfahren der „abwasserfreien 
Autowaschanlage" in den USA bereits eine Lizenzvergabe für 
ein deutsches Unternehmen erteilt worden ist und do rt  bald 
zum Einsatz kommen wird, wohingegen es in Deutschland seit 
Jahren mehr oder weniger ignoriert wird? 

13. Ist der Bundesregierung bekannt, daß dieses Verfahren wei-

tere wirtschaftliche Anwendungsmöglichkeiten für die Ent-
sorgung von Öl- und Fettabfällen bietet, z. B. in Autowerk-
stätten, auf Flughäfen, in den Waschanlagen der Deutschen 
Bahn AG oder bei der Reinigung von Ölheizungen? 

14. Wird die Bundesregierung Initiativen ergreifen, um diese öko-
logisch sinnvollen Nutzungsmöglichkeiten voranzutreiben? 

Bonn, den 27. Oktober 1997 
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